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Entwurf für eine Verordnung des EJPD über den Betrieb von Zentren des Bundes 
und Unterkünften an Flughäfen (Betriebsverordnung) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zum Entwurf für 
eine Verordnung des EJPD über den Betrieb von Zentren des Bundes und Unterkünften 
an Flughäfen (Betriebsverordnung) und teilen Ihnen mit, dass wir mit der Vorlage 
grundsätzlich einverstanden sind. Wir bitten Sie indessen, bei den weiteren Rechtsset-
zungsarbeiten die nachfolgenden Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen zu beach-
ten. 

Art. 1 Abs. 2 
Gemäss Art. 1 Abs. 2 des Verordnungsentwurfs gilt diese Verordnung auch für kantona-
le und kommunale Zentren nach Art. 24d des Asylgesetzes (AsylG; SR 142.31) soweit 
mit dem Standortkanton oder der Standortgemeinde keine abweichenden Vereinbarun-
gen zugunsten der Asylsuchenden und Schutzbedürftigen getroffen werden. Daraus ist 
der Umkehrschluss zu ziehen, dass abweichende Vereinbarungen nur zugunsten, nicht 
aber zulasten von Asylsuchenden und Schutzbedürftigen zulässig sind. Nach unserer 
Auffassung sollten indessen abweichende Vereinbarungen sowohl zugunsten als auch 
zulasten der entsprechenden Personengruppen möglich sein. 

Art. 2 Abs. 2 
Aufgrund der Aufzählung in Art. 2 Abs. 2 Bst. a - e des Entwurfs ist nach unserer Auf-
fassung unklar, ob der Zutritt zu den Zentren des Bundes und den Unterkünften an 
Flughäfen auch für Mitarbeitende der für das Wegweisungsverfahren zuständigen kan-
tonalen Behörden möglich ist oder nicht. Dies sollte insbesondere mit Blick auf die 
Standorte von Bundeszentren ohne Verfahrensfunktion geklärt werden. 
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Art. 3 Abs. 2 
Die in Art. 3 Abs. 2 des Entwurfes vorgenommene Aufzählung erachten wir als zu eng. 
Im Interesse einer umfassenden Sachverhaltsaufklärung sollten der Polizei beispiels-
weise auch extremistische Aktivitäten gemeldet werden. Nach unserer Auffassung sollte 
die Aufzählung in Art. 3 Abs. 2 des Entwurfs daher nicht abschliessend ausgestaltet 
sein. 

Art. 6 8 
Als Standortkanton eines Bundeszentrums ohne Verfahrensfunktion erwarten wir, dass 
die notwendigen Absprachen mit den kantonalen und kommunalen Behörden bezüglich 
Gesundheitsversorgung, Grundschulunterricht und Beschäftigungsprogrammen mit ei-
ner ausreichenden Vorlaufzeit getroffen werden. 

Nach Art. 7 des Verordnungsentwurfs soll der Zugang zum Grundschulunterricht si-
chergestellt werden. Nach unserer Auffassung ist zusätzlich zu prüfen, ob dies auch mit 
Ausbildungsmassnahmen analog der Sekundarstufe II erfolgen könnte. 

Art. 8 des Verordnungsentwurfs regelt die Beschäftigungsprogramme für Asylsuchende 
und Schutzbedürftige, die mindestens 16 Jahre alt sind. Auf der Sekundarstufe II sollten 
über die reine Beschäftigung hinaus jedoch auch Ausbildungsmassnahmen verbunden 
mit Praktika vorgesehen werden. 

Mit freundlichen Grüssen 

Die Präsidentin des Regierungsrates 

Der 	chreiber 


	Page 1
	Page 1



